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  VORHABENBEZOGENER

  BEBAUUNGSPLAN  Nr. 42 -  Blatt 1/3

  (ehemalige Donnerschwee-Kaserne / Schlieffenstraße)

    mit örtlichen Bauvorschriften

    ja   nein            M.=1:1000

R E C H T S V E R B I N D L I C H        A B : .................... 

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN NR. 42

(ehem. Donnerschwee-Kaserne / Schlieffenstraße)

VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen

Bebauungsplanes Nr. 42 befindet sich innerhalb

der Schutzzone III A des Wasserschutzgebietes

Oldenburg-Donnerschwee  (W III A). Alle

Erdarbeiten und Bodeneingriffe sind durch die

untere Wasserbehörde zu genehmigen.

Das gesamte Areal der ehemaligen

Donnerschwee-Kaserne  ist nach § 3 Abs. 3

NDSchG als Gruppe baulicher Anlagen

geschützt. Einzelne Gebäude sind in der

Niedersächsischen  Denkmalliste als Baudenkmal

gem. § 3 (2) NDSchG erfasst. Folglich sind bei

den geplanten Baumaßnahmen  die

denkmalschutzrechtlichen  Anforderungen in

besonderem Maße zu beachten.

PLANZEICHENERKLÄRUNG

FESTSETZUNGEN DES

BEBAUUNGSPLANES

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

M 1 : 1.000

HINWEISE

Vorhabenbeschreibung

Projekt:     Errichtung von 5 Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 72 Sozialwohnungen

und einer Pflegewohngemeinschaft mit 10 Plätzen auf dem östlichen Baufeld der ehemaligen 

Donnerschwee-Kaserne

Bauherr:   Gebäude 1 und 2: Dammermann-Hauenschild-Stiftung

                 Gebäude 3, 4 und 5: Eriksen-Grensing-Stiftung

Stand:       05.05.2014

Städtebauliche Ausgangssituation

Der ca. 10.700 m² große Planungsraum befindet sich auf der Ostseite des Geländes der ehemaligen

Donnerschwee-Kaserne.  Die Fläche ist derzeit mit zwei 1-geschossigen Gebäuden bebaut (Gebäude „20“ und „21“), für

die Abrissgenehmigungen  vorliegen. Ansonsten ist das Plangebiet weitgehend mit Betonplatten befestigt und versiegelt.

Westlich des Planungsraums schließt sich das Denkmal-Ensemble der ehemaligen Donnerschwee-Kaserne  an. In

direkter Nachbarschaft befindet sich westlich ein 1-geschossiges Garagengebäude  (Gebäude „19“) und südlich das

ehemalige Unteroffiziersheim (Gebäude „22“) mit einer Gebäudehöhe von ca. 15 m. Diese beiden Gebäude wurden ca.

1935 in Nord-Süd-Ausrichtung  errichtet und sind als konstitutive Bestandteile des Denkmalensembles ausgewiesen. Der

nördliche Teilabschnitt des Gebäudes Nr. „19“ wird zur Realisierung des Vorhabens abgebrochen.

Städtebaulicher Entwurf

Die geplante Neubebauung muss die spezielle städtebauliche und denkmalspflegerische Ausgangssituation adäquat

berücksichtigen. Deshalb sind alle Hauptgebäudetrakte  in Nord-Süd-Ausrichtung  angelegt, das nördliche Gebäude

(Mehrgenerationenhaus)  greift auf der Westseite die Flucht von Gebäude „19“ und auf der Nordseite die Flucht der

Gebäude „14“ und „16“ auf. Die Höhenentwicklung  des westlichen Neubautraktes folgt der Höhenabstufung  des

Garagengebäudes  Nr. „19“ und die neugeschaffene Hofsituation des nördlichen Gebäudes greift das Motiv der

benachbarten „Kasernenhöfe“ auf. Insgesamt wird die stadträumliche  Ist-Situation ergänzt und zum östlichen Rand hin

gefasst.

Nutzungs-Konzept

Den nördlichen Abschluss des Baugebietes  bildet ein Mehrgenerationenhaus mit 38 barrierefreien Sozialwohnungen und

diversen Gemeinschaftsräumen  (Forum, Gemeinschaftsküche,  Wellnessbereich, Bereich für Tagespflege, Töpferei,

Holz-Werkstatt etc.). Von diesen 38 Wohnungen sind 20 Wohnungen zusätzlich auch rollstuhlgerecht. Das Wohnkonzept

ist am Hermine-Kölschtzky-Haus  orientiert: solidarische Hausgemeinschaft,  selbstverwaltet, selbstbestimmt. Alle

Mitbewohner haben verantwortliche Aufgaben, alle Wohnräume sind um einen nach Süden geöffneten Gartenhof

(Nutzgarten) angeordnet. Die Erschließung erfolgt über Laubengänge. Ca. 70% der Mitbewohner sind satzungsgemäß  im

Alter von 60+, ca. 30% 20-40 Jahre alt. Es gibt Wohnungen von ca. 45 m² - 95 m² für Singles, Paare, Alleinerzieher mit

Kind/Kindern oder auch Wohngemeinschaften.  In den sich südlich anschließenden  4 Wohngebäuden  sind 34

barrierefreie Sozialwohnungen und eine Pflegewohngemeinschaft  mit 10 Plätzen  vorgesehen. Das Wohnkonzept ist mit

dem des Mehrgenerationenhauses  identisch. Die Bewohner dieser Häuser können die Gemeinschaftseinrichtungen  des

nördlichen Hauptgebäudes  mit nutzen. Das Prinzip der sozialen Inklusion soll im gesamten Planbereich zum Standard

erhoben werden.

Erschließungs-Konzept

Das Mehrgenerationenhaus  erhält zur Ammergaustraße  hin eine Zufahrt, über die insgesamt 24 PKW-Stellplätze

erschlossen werden. Getrennt von der PKW-Zufahrt ist entlang der Nordgrenze des Plangebietes ein Fuß- und Radweg

vorgesehen, der ausgehend vom Kasernengelände  eine Verbindung zu den benachbarten Stadtquartieren

(Bus-Haltestelle etc.) herstellt. Die Wohngebäude 2, 3 und 4 mit insgesamt 35 PKW-Stellplätzen  werden über die

westlich des Plangebietes verlaufende Planstraße und das Gebäude 5 mit weiteren 11 PKW-Stellplätzen  über die

Schlieffenstraße  erschlossen. Insgesamt werden 70 PKW-Stellplätze  für 72 Wohnungen vorgehalten, wodurch den

bauordnungsrechtlichen  Anforderungen Rechnung getragen wird. Da alle Gebäude hinsichtlich des auf Solidarität

beruhenden Wohnkonzeptes und hinsichtlich der Gemeinschaftseinrichtungen  einen inneren Zusammenhang haben,

sind alle Gebäude über Fußwege miteinander verbunden. Diese Fußwege, von denen zwei mit einem öffentlichen

Wegerecht gesichert werden, gewährleisten zudem eine schnelle und bequeme Erreichbarkeit der benachbarten

Stadtquartiere.

Entwässerungs-Konzept

Das Schmutzwasser wird in das kommunale Entwässerungssystem  im Bereich der Ammergaustraße/Schlieffenstraße

eingeleitet. Da der Planbereich im Wasserschutzgebiet  Oldenburg-Donnerschwee  liegt, wird das Oberflächenwasser

über Sickermulden durch belebte Bodenschichten hindurch dem Grundwasser zugeführt. Lediglich das auf den

Fahrstraßen und PKW-Stellplätzen  anfallende leicht kontaminierte Regenwasser wird über das auf dem

Kasernen-Gelände vorhandene Entwässerungsnetz der Beverbäke zugeführt.

Energiekonzept

Die Versorgung mit Wärme und warmem Brauchwasser erfolgt für das gesamte Plangebiet über ein Nah-Wärmenetz,

das mit Biogas gespeisten, kraftwärmegekoppelten  Aggregaten und Luft-Wärmepumpen  betrieben wird. Dieses

Blockheizkraftwerk ist im westlichen Kasernenbereich im Gebäude 12 untergebracht. Alle 5 Wohngebäude werden im

KfW-40-Standard erstellt.

Außenanlagen, Begrünung, Ökologie

Das interne Wegenetz  und die PKW-Stellplätze  werden gemäß den Gestaltungsvorgaben für das gesamte

Kasernengelände (Gestaltungskatalog) hergestellt.

Die den jeweiligen Gebäuden zugeordneten Nebengebäude für Fahrräder und Mülltonnen werden als 2,80 m hohe

Holzkonstruktion mit begrüntem Flachdach errichtet. Die Wände werden waagerecht mit rhombischen Lärchenholzleisten

verschalt, zwischen denen eine Luftfuge angeordnet wird.

Im Nordosten des Plangebietes befinden sich drei als wertvoll eingestufte Laubbäume, die zu erhalten sind. Die

Straßenführung  der dort befindlichen Zufahrt berücksichtigt diese Bäume, sodass die Wurzelbereiche keinen Schaden

nehmen. Als Neuanpflanzung sind ca. 30 fruchttragende heimische Bäume vorgesehen, wie z. B. Apfel, Birne, Walnuss,

Marone, Zwetsche und Quitte. Weiterhin werden ca. 50 Sträucher, wie z. B. Johannesbeere, Stachelbeere, Sanddorn,

Schlehe oder Holunder, gepflanzt Der Gartenhof des Mehrgenerationenhauses  wird als barrierefreier Nutzgarten

angelegt mit Spalierobst, altengerechten Hochbeeten für Gemüse und Kräuter sowie einer Wildblumen- und Liegewiese.

Die flachen Sickermulden werden zur Unterstützung der Oberflächenwasservorklärung  mit Wiesengräsern und

adäquaten Pflanzen angelegt, wie z.B. Schilf, Binse, Sumpfdotterblume oder Kalmus. Die Dächer auf den

Fahrradschuppen und das flache Pultdach über dem Forum des Mehrgenerationenhauses  werden mit einem Gemisch

aus Sedum-Pflanzen begrünt, was einen längeren Verbleib des Regenwassers gewährleistet und das Mikro-Klima

begünstigt.

   5.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am ____________________ dem

Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2

BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ____________________ ortsüblich

bekanntgemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung haben vom ____________________ bis

____________________ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

   Stadtbaurätin

   4.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am ____________________ die

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ____________________ beschlossen. Der

Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ____________________ ortsüblich bekannt gemacht 

worden.

        ____________________

   Stadtbaurätin

   7.  Der Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2

BauGB in seiner Sitzung am ____________________ als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

         Stadtbaurätin

   9.  Der Satzungsbeschluss ist gemäß § 10 BauGB am ____________________ im Amtsblatt für die Stadt Oldenburg (Oldb)

        bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit rechtsverbindlich.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

       Unterschrift

   3.  Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet vom Planungsbüro:

Geprüft durch die Stadt Oldenburg (Oldb): _________________________           _________________________

                                                                                                Fachdienstleiter       Amtsleiterin

Diekmann & Mosebach

Oldenburger Straße 86, 26180 Rastede,

Tel. (04402) 91 16 30 , Fax 91 16 40

Nr. 42

28.10.2013

W III A

31.10.2013

13.03.2014

10.03.2014

25.04.2014

21.03.2014

   1.  Vervielfältigungsvermerke

        Kartengrundlage: Liegenschaftskarte, Gemarkung Oldenburg, Flur 8,

                                         Maßstab 1 : 1000

        Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion

Oldenburg. Angaben und Präsentationen des amtlichen Vermessungswesens  sind durch das Niedersächsische

Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVermG) sowie durch das Gesetz über Urheberrecht und verwandte

Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)  gesetzlich geschützt. Die Verwertung für nichteigene oder für wirtschaftliche

Zwecke und die öffentliche Wiedergabe von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von

Standardpräsentationen ist nur mit Erlaubnis der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig.

Keiner Erlaubnis bedarf

1. die Verwertung von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standardpräsentationen für Aufgaben

des übertragenen Wirkungskreises durch kommunale Körperschaften,

2. die öffentliche Wiedergabe von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standardpräsentationen

durch kommunale Körperschaften, soweit diese im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung eigene Informationen für

Dritte bereitstellen ... (Auszug aus § 5 (3) NVermG).

   2.  Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters (Stand vom ......................................). Sie ist

hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der

neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. Landesamt für Geoinformation und

Landentwicklung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Oldenburg / Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

       Unterschrift

 Lärmpegelbereiche (LPB)

DARSTELLUNGEN

8.  Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

 Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

       Unterschrift

1. Im gesamten Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 42 ist mit dem Vorhandensein von

Altlasten zu rechnen. Zur Klärung der Altlastensituation sind vor Beginn der Baumaßnahmen  entsprechende

Bodenunteruchungen durchzuführen und mit der zuständigen Bodenschutzbehörde abzustimmen.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche  Bodenfunde (das können u. a. sein:

Tongefäßscherben,  Holzkohleansammlungen,  Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen  u.

Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des Nds.

Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde

oder dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege Referat Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15,

26121 Oldenburg, Tel. 0441/799-2120 unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der

Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 (2) des NDSchG bis zum Ablauf

von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht

die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

3. Für die festgesetzten privaten Verkehrsflächen  erfolgt nach Inkrafttreten des vorhabenbezogenen

Bebauungsplanes Nr. 42 eine straßenbaurechtliche  Widmung gem. § 6 Niedersächsisches  Straßengesetz

(NStrG).

4. Für die Gestaltung der Freiflächen und der baulichen Anlagen sind die im Rahmen des Durchführungsvertrages

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 42 festgelegten Gestaltungsvorschriften zu beachten.

5. Kampfmittel

Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen (OFD) hat für die ehemalige Donnerschwee-Kaserne  ein Gutachten

(Historisch - genetische - Rekonstruktion) in Auftrag gegeben. Auf Grundlage dieses Gutachtens besteht für

einige Teilflächen innerhalb des ehemaligen Kasernengeländes  Kampfmittelverdacht.  Für diese

Kampfmittelverdachtsflächen,  die in den Planunterlagen zur HgR zeichnerisch detailliert dargestellt sind, wie z. B.

Bombenblindgänger-Verdachtsflächen,  Flak-Stellungen, Einmannlöcher, Bombentrichter, und

Deckungsgräbenverpflichtet  sich der Vorhabenträger  aus Sicherheitsgründen  auf eigene Kosten eine

Kampfmitteluntersuchung  durch eine qualifizierte Räumfirma zu veranlassen. Bei Verdachtsflächen  ist entweder

vorab eine Oberflächensondierung  oder, wenn dies technisch nicht möglich ist, während der Erdarbeiten eine

Aushubüberwachung  mit anschließender  Sohlensondierung von einer Kampfmittelräumfirma  durchzuführen. Als

Nachweis der Kampfmitteluntersuchung  sind der Stadt die Untersuchungsunterlagen  (Freigabebescheinigung,

Räumbericht) zu übergeben. Ein entsprechender Hinweis wird in der Planzeichnung aufgenommen.

6. Rechtsgrundlagen:

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. I S. 1548)

 Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBI. I S.132), zuletzt geändert durch

Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. I S. 1548)

 Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 l S. 58) (BGBl. l S. 2414),

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. l S. 1509)

Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. Nr.5/2012, S.46)

Niedersächsisches  Kommunalverfassungsgesetz  (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds.

GVBl. Nr. 31/2010, S. 576)

7. DIN Normen: Die innerhalb der Begründung bzw. in der Planzeichnung benannten einschlägigen DIN-Normen

können im Planungsamt der Stadt Oldenburg eingesehen werden.

0,4

max. Grundflächenzahl (GRZ)

Straßenbegrenzungslinie

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu

Gunsten der Öffentlichkeit zu belastende

Flächen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes

Fläche für Stellplätze und NebenanlagenST

Erhaltung von Bäumen

private Verkehrsfläche

offene Bauweise

o

private Verkehrsfläche besonderer

Zweckbestimmung Fuß- und Radweg

F+R

private Grünfläche

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen

von Bäumen,Sträuchen und sonstigen

Bepflanzungen

Einfahrtbereich

Abgrenzung unterschiedlicher

Gebäudehöhen bzw. Anzahl der

Vollgeschosse

Anpflanzen von Bäumen

OKG 12,50 m

II

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß,

Oberkante des Gebäudes als Höchstmaß

(OKG), z.B.  12,50 m

Wohnen

überbaubare Grundstücksflächen

nicht überbaubare Grundstücksflächen

XXX

D

   6.  Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am ____________________ dem

geänderten Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die eingeschränkte Beteiligung

gemäß § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen. Der betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden wurde im Sinne

von § 4a (3) BauGB mit Schreiben vom 07.05.2014 Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 26.05.2014 gegeben.

        Oldenburg (Oldb), den ____________________

        ____________________

   Stadtbaurätin

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. dem § 10 und dem § 58 des

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) diesen

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 42 (ehemalige Donnerschwee-Kaserne/Schlieffenstraße), bestehend aus der

Planzeichnung, den nachstehenden textlichen Festsetzungen (Teil A) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Teil

B) als Satzung beschlossen.

A - Textliche Festsetzungen

§ 1

Art der baulichen Nutzung

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 42 sind ausschließlich folgende Nutzungen zulässig:

1. Wohngebäude,

2. Räume für gesundheitliche und soziale Zwecke,

3. Stellplätze und untergeordnete Nebenanlagen für den durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf.

§ 2

Maß der baulichen Nutzung

Bezugspunkt für die Gebäudehöhen (OKG) ist die Oberkante der nächstgelegenen privaten oder öffentlichen

Verkehrsfläche (Höhenniveau des vorhandenen Straßenkörpers), gemessen an der Straßenbegrenzungslinie mitten vor

der zur Straße gerichteten Gebäudefront.

§ 3

Nebenanlagen

(1) Garagen, Abstellräume, Stellplätze sowie sonstige Nebenanlagen sind innerhalb der nicht überbaubaren

Grundstücksflächen nicht zulässig. Ausgenommen hiervon sind notwendige Zufahrten, Kleinkinderspielplätze und die

im Vorhaben- und Erschließungsplan vorgesehenen Entwässerungsmulden und Müllstellplätze.

(2) Auf den Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen sind Garagen und Carports nicht zulässig. Die Errichtung von

Fahrradräumen ist in den im Vorhaben- und Erschließungsplan gekennzeichneten Bereichen zulässig.

§ 4

Anpflanzungen und Erhaltung von Bäumen und Hecken

(1) Die als zu erhalten festgesetzten Bäume dürfen nicht beschädigt oder beseitigt werden. In der überlaubten Fläche

sind zum Schutz des Wurzelbereiches Aufschüttungen, Pflasterungen und andere Bodenversiegelungen,

Grabenverrohrungen oder -verfüllungen, Veränderungen des Grundwasserspiegels, Bodenverdichtungen und

sonstige Handlungen, die das Wurzelwerk oder die Wurzelversorgung beeinträchtigen können, unzulässig.

Ausgenommen sind notwendige Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, fachgerechte

Pflegemaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen der Unterhaltung und der Erneuerung vorhandener Leitungen,

Wege und anderer Anlagen. Abgänge des festgesetzten Baumbestandes sind am Standort durch Neuanpflanzungen

auszugleichen.

(2) Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist für je fünf Stellplätze ein standortgerechter, heimischer Laubbaum (Hochstamm,

dreimal verpflanzt, Stammumfang mindestens 16/18 cm, gemessen 1,00 m über dem Erdboden) in maximal 3,00 m

Entfernung anzupflanzen und zu unterhalten. Die durchwurzelbare, unbefestigte Fläche bei Neuanpflanzungen muss

mindestens 16 m² betragen. Es ist eine freie Entwicklung der Baumkronen zu gewährleisten, ein Rückschnitt der

Leittriebe ist nicht zulässig. Die Bäume sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang durch Neupflanzungen zu

ersetzen.

Zu verwendende Gehölze:

Acer platanoides Spitzahorn

Acer campestre Feldahorn

Acer pseudoplatanus Bergahorn

Betula pendula Sandbirke

Carpinus Betulus Hainbuche

Fagus silvatica Rotbuche

Fraxinus excelsior Esche

Juglans regia Walnuss

Malus spec. Apfel in Sorten

Prunus spec. Kirsche, Mirabelle bzw. Pflaume in Sorten

Pyrus spec. Birne in Sorten

Quercus petraea Traubeneiche

Quercus robur Stieleiche

Salix alba Silberweide

Tilia cordata Winterlinde

Ulmus laevis Flatterulme

Ulmus minor Feldulme

Ulmus glabra Bergulme

(3) Auf den im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellten Flächen ist eine mind. 1,60 m hohe Schnitthecke

anzulegen. Die im Vorhaben- und Erschließungsplan vorgesehenen Aufstellflächen für Mülltonnen sind ebenfalls

dreiseitig mit einer 1,60 m hohen Schnitthecke einzufassen. Die Hecken sind dauerhaft zu unterhalten, Ausfälle sind

zu ersetzen.

Zu verwendende Gehölze:

Carpinus betulus Hainbuche

Fagus sylvatica Buche

Acer campestere Feldahorn

Ligustrum vulgare Liguster

Taxus baccata Gewöhnliche Eibe

(4) Auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind nur Anpflanzungen mit heimischen

standortgerechten Pflanzenarten zulässig.

Zu verwendende Bäume:

Sorbus aucuparia Eberesche

Fagus sylvatica Rotbuche

Quercus petraea Traubeneiche

Carpinus betulus Hainbuche

Alnus glutinosa Schwarzerle

Juglans regia Walnuss

Malus spec. Apfel in Sorten

Prunus spec. Kirsche, Mirabelle bzw. Pflaume in Sorten

Pyrus spec. Birne in Sorten

Zu verwendende Sträucher:

Sambucus nigra Holunder

Crataegus monogyna Weißdorn

Acer campestre Feldahorn

Viburnum opulus Schneeball

Corylus avellana Haselnuss

Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere in Sorten

Ribes rubrum Rote Johannisbeere in Sorten

Ribes uva-crisps Stachelbeere in Sorten

Vaccinium myrtillus Blaubeere in Sorten

Rosa canina Hundsrose

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen

Cornus sanguinea Roter-Hartriegel

Gehölzqualitäten:

Bäume: Heister, zweimal verpflanzt, Höhe 125 - 150 cm

Sträucher bzw. leichte Sträucher, einmal verpflanzt, Höhe 70 - 80 cm

§ 5

Maßnahmen für Vorkehrungen zum Schutz gegen Schallimmissionen

(1) In den Lärmpegelbereichen III - IV sind an die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume gemäß DIN 4109 (z. B.

Wohn-, Schlaf- und Büroräume) erhöhte Anforderungen bez üglich des Schallschutzes zu stellen. In Abhängigkeit von

den dargestellten Lärmpegelbereichen sind die in der folgenden Tabelle aufgeführten resultierenden

Schalldämm-Maße für die Außenbauteile einzuhalten. Die Berechnung der konkreten Dämmw erte im

Genehmigungsverfahren erfo lgt unter Berücksichtigung der Tabellen 9 und 10 der DIN 4109.

(2) Schutzbedürftige Wohnräume (z. B. Wohnräume und Schlafräume) sind in den Lärmpegelbereichen III und IV

möglichst auf der lärmabgewandten Seite des Gebäudes anzuordnen, um die Eigenabschirmung des Gebäudes zu

nutzen.

(3) Werden besonders schutzbedürftige Wohnräume (Schlafräume und Kinderzimmer) auf der

geräuschquellenzugewandten Gebäudeseite in den Lärmpegelbereichen III und IV errichtet, muss die erforderliche

Gesamtschalldämmung der Außenfassaden auch im Lüftungszustand sichergestellt werden (z. B. durch

schallgedämmte Lüftungssysteme oder Belüftungen über eine lärmabgewandte Fassadenseite).

B - Vorhaben und Erschießungsplan

Der beiliegende Vorhaben- und Erschließungsplan ist gem. § 12 Abs. 3 Satz 1 BauGB Bestandteil dieses

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Der Vorhaben- und Erschließungsplan besteht aus folgenden Teilen (dargestellt

auf den Blättern 1 - 3 des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 42 (ehemalige

Donnerschwee-Kaserne/Schlieffenstraße)):

- Lageplan,

- Ansichten,

- Grundrisse und Schnitte,

- Vorhabenbeschreibung.

Oldenburg, den

28.07.2014

29.09.2014

24. Okt. 2014

gez. Ch. Festersen gez. Wicherts

gez. G. Nießen

gez. G. Nießen

gez. G. Nießen

gez. G. Nießen

gez. Naderi

gez. Schwandner

L.S.

17. Okt. 2014

28. Okt. 2014

24. Okt. 2014

14. Okt. 2014

14. Okt. 2014

14. Okt. 2014

gez. H. Wegener

L.S.

30.09.2014

30.09.2013
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Bauherr:      Dammermann-Hauenschild-Stiftung
Vorhaben:   Mehrgenerationenwohnhaus mit 38 Wohnungen und diversen Gemeinschaftsräumen

Architekt:   Architekturbüro Möhlenkamp, Am Vask 2, 49699 Lindern, Tel. (05957) 780, Fax 1727
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24. Okt. 2014
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nein                                                     M.=1:150

Architekt:   Architekturbüro Möhlenkamp, Am Vask 2, 49699 Lindern, Tel. (05957) 780, Fax 1727

(je 9 barrierefreie, altengerechte Sozial-Wohnungen)

(1 Pflegewohngemeinschaft mit 10 Plätzen, 7 altengerechte und barrierefreie Sozial-Wohnungen)

Vorhaben:   Errichtung von 34 barrierefreien, altengerechten Sozial-Whg. und einer Pflegewohngemeinschaft mit 10 Plätzen
Bauherr:      Eriksen-Grensing-Stiftung, Dammermann-Hauenschild-Stiftung

Vorhabenplan Gebäude 2-5

GEBÄUDE 3-5

GEBÄUDE 2

Korte
Textfeld
L. S.

Korte
Textfeld
gez. Schwandner

Korte
Textfeld
17. Okt. 2014

Korte
Textfeld
24. Okt. 2014




